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Uejpekflojigkeif
21m 11. Stooember t>atte fid) in ber „Stational 3eitung" ein £)err

-u- befcfjroert über bie „Stefpektlofigkeit", mit ber bas ftabtbernifd)e
3ioilftanbsregifter roelfdje Srtfcfjaften unter beutfdjen Stamen anführe.

2)ie „Stational=3eitung" mar bann (biesmat!) fo freunblid), unter
obigem Sütel folgenbe ©rroiberung aufpnetfthen :

21m 11. Stooember fjat iperr -u- im 21nfct)lufj an eine Polemik bes

„Smpartfal" an biefer Stelle bie „Stefpekttofigkeit", mit ber bas ber=

nifrfje 3ioilftanbsregifter amtlid) roelfdje Srtfcfyaften unter beutfdjen Stamen
anführe, bebauert. 23iois fiir 23eoet), Sactjsfelben für Saoannes, Stäfis
am See für ©ftaoat)er=te=£ac feien im offiziellen Spractjgebraud) bes

groeifpradjigen Kantons fopfagen Überrefte aus ber 3eit, ba in „3iltung"
((Eljillon) unb „Sllen" (21igle) nod) bernifd)e £anboögte fjauften. SBelfdje
Srte fjätten nur einen offiziellen Stamen, unb baran fjabe fid) bie

amtlictje Sd)reibroeife p galten.
SDenti bie Sadje roirklid) neu roäre, könnte man fid) in ber Sat

fragen, ob gerabe fegt, ba bie ©eifter im 3ura olpefjin fctjon auf»
geregt finb, ber 3eitpunkt gekommen fei, eine folci)e Steuerung einp»
führen unb bamit „Öl ins £?euerd)en juraffifdjer (Erregung p gießen".
Sem ift aber nid)t fo. Ser amtliche ©ebraud) beutfdjer Stamen für
roelfctje Srte tjerrfdjte alterbings fdjon in ber 3eit ber £anboögte, aber
er ift nod) älter als bie (Eroberung ber SBaabt unb rourbe roeit über
biefes Untertanenlanb Ijinaus geübt. SJÎan fdjrieb aud) „®enf" unb
„Steuenburg", obfd)on bort keine £anboögte faffen. Ser Sraud) roar im
©egenteil eet)t bemokratifd), inbem man bie fremben Stamen bem

Sdpabel bes eigenen Volkes anpaßte, unb er ift l)eute nod) berechtigt.
S3enn roir franpfifet) reben ober fdjreiben, bebienen mir uns natürlich
ber 3rorm „©enèoe; in beutfdjer Sfebe unb Schreibe fagen roir „@enf".
So hielt es in bemokratifcfjer SBeife aud) ber amtliche Spradjgebraud),
roenigftens bis gegen (Enbe bes oorigen 3aljrl)iinberts. Allerlei llmftänbc
führten bann bap, baf) roenigftens in ber beutfdjen Sdjroeij bie roelfcl)en
Stamen teilroeife ober oollftänbig iiberroogen, unb fo fdjrieb man aud)
amtlid) balb 23iois, balb 23eoerj, balb Sitten, balb Sion, balb 3ferten,
balb 2)oerbon ufro. 23 or etroa brei 3al)ren, alfo lange oor ber

©rofjratsfitjung, bie pr gegenroärtigen 25erftimmung im 3ura geführt
l)at, rourbe ber alte ©ebraud) buret) 23erorbnung roieber befeftigt unb
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Respektlosigkeit?
Am 11. November hatte sich in der „National-Zeitung" ein Herr

-u- beschwert über die „Respektlosigkeit", mit der das stadtbernische
Zivilstandsregister welsche Ortschaften unter deutschen Namen anführe.

Die „National-Zeitung" war dann (diesmal!) so freundlich, unter
obigem Titel folgende Erwiderung aufzunehmen!

Am 11. November hat Herr -u- im Anschluß an eine Polemik des

„Impartial" an dieser Stelle die „Respektlosigkeit", mit der das der-
Nische Zivilstandsregister amtlich welsche Ortschaften unter deutschen Namen
anführe, bedauert. Bivis für Bevey, Dachsfelden für Tavannes, Stäsis
am See für Estavayer-le-Lac seien im offiziellen Sprachgebrauch des

zweisprachigen Kantons sozusagen Überreste aus der Zeit, da in „Zillung"
(Chillon) und „Älen" (Aigle) noch bernische Landvögte hausten. Welsche
Orte hätten nur einen offiziellen Namen, und daran habe sich die

amtliche Schreibweise zu halten.
Wenn die Sache wirklich neu wäre, könnte man sich in der Tat

fragen, ob gerade jetzt, da die Geister im Jura ohnehin schon aus-
geregt sind, der Zeitpunkt gekommen sei, eine solche Neuerung einzu-
führen und damit „Öl ins Feuerchen jurassischer Erregung zu gießen".
Dem ist aber nicht so. Der amtliche Gebrauch deutscher Namen für
welsche Orte herrschte allerdings schon in der Zeit der Landvögte, aber
er ist noch älter als die Eroberung der Waadt und wurde weit über
dieses Untertanenland hinaus geübt. Man schrieb auch „Genf" und
„Neuenburg", obschon dort keine Landvögte saßen. Der Brauch war im
Gegenteil echt demokratisch, indem man die fremden Namen dem

Schnabel des eigenen Volkes anpaßte, und er ist heute noch berechtigt.
Wenn wir französisch reden oder schreiben, bedienen wir uns natürlich
der Form „Genève? in deutscher Rede und Schreibe sagen wir „Genf".
So hielt, es in demokratischer Weise auch der amtliche Sprachgebrauch,
wenigstens bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts. Allerlei Umstände
führten dann dazu, daß wenigstens in der deutschen Schweiz die welschen
Namen teilweise oder vollständig überwogen, und so schrieb man auch
amtlich bald Bivis, bald Vevey, bald Sitten, bald Sion, bald Iferten,
bald Pverdon usw. Vor etwa drei Iahren, also lange vor der

Großratssitzung, die zur gegenwärtigen Verstimmung im Jura geführt
hat, wurde der alte Gebrauch durch Verordnung wieder befestigt und
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®inl)eitlid)keit fjergeftellt. Safe bie Sacfee bamit gut geregelt ift,
beroeift bas „Veuille officielle bu 3ura bernois", bas für ben roelfdjen
S^antonsteil beftimmte bernifcfee Amtsblatt, roo forgfältig ©egenrecfet
gehalten wirb unb beutfd)fprad)ige Orte burdjroegs franjöfifd) benannt

finb : Serne, Serttjoub, 6oleure ufro. So fealten es auct) bie Äantone
S3aabt, Neuenbürg unb ©enf; fie kennen nur Siège für Sifp, Srougg
für Srugg ufro. 3m groeifpracfeigen Canton 3tt)burg * feeifet ein unb

berfelbe beutfd)fprad)ige Ort in beutfdjen Sîitteilungen Siibingen, in
franjöfifcfeen ©uin. Sas beutfdjbernifcfee Amtsblatt nimmt es nicht ein»

mal immer fo genau; es fcgreibt Sramelan«beffous unb nidjt Unter»

tramlingen, ja fogar £aufon für bas entfdjieben beutfd)fprad)ige £aufen
unb Sofières für bas ebenfo beutfdje Sîelfcfeenrofer. ®benfo bringt bas

„Bulletin bes ©ibg. ©efunbfeeitsamtes" ju rcelfdjen Orten ausnafems»

los frangöfifdje Samen, für Äer^ers aber (Efeiètres unb für Surtmann
Sourtemagne, für Srig Srigue. ®s ift eben fo, roie ©rnft Scfeürd) in
feinen „Sprachpolitifdjen ®rinnerungen" feftftellt: „Sem Seutfdjen über»

legen ift bas Sbranjofifctje im Schalten ber eigenen Sejeicfenungen bes

anbern Sprachgebietes." ®r felbft braucht nocf) Siois unb ergäfelt, roie

fein Sater über Pfauen, S3ifflisburg, ^eterlingen unb Stilben nad)

Eofatten unb Siois gebogen fei. 2lls in ©ampelen im Seelanb Segie»

rungsrat Sdjeurer (ber Sater bes Sunbesrates) geftorben roar, mufete

fid) bie „©ajette be £aufanne" oon ^3rof. Philippe ©obet rüffeln
laffen, roeil fie oon ©ampelen gefprodjen unb nidjt oon ©feampion, fo

feeifee es frangöfifd). Ser Sprachgrenze entlang unb roo amtlicher unb

perfönlictjer Serkefer ftattfinbet, erhalten fid) bie eintjeimifdjen Samen

für frembfpradjige Orte natürlid) länger.**
©eroife können nicfet alle beiitfdjen Samen, bie einmal gebräuchlich

roaren unb bann in Sergeffenfeeit gerieten, roieber eingeführt roerben;

Senfe unb Siorfe für Sgon unb Storges finb roofel ausgeftorben ; aber

Samen, bie nod) lebenbig finb, füllte man nod) brauchen biirfen, ohne

bafür ber Sefpektlofigkeit unb Unbulbfamkeit gediehen ju roerben. Unb

roetm bie beutfdpe Susgabe bes bernifdjen Smtsblattes Ißruntrut fdjreibt,

* 3n ber Êrroibentng ftanb natiirtid) „Steiburg".
** 25ou ber „91=3." ausgetoffen : Unb roie galten es bie nietfdjen 3eitinigen?

®er „Courrier de Berne" ift oud) „organe" bes „Club romand de Thoune" unb

bes „Cercle romand de Berthoud". 3ft bas aud) „refpefetlos"
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Einheitlichkeit hergestellt. Daß die Sache damit gut geregelt ist,

beweist das „Feuille officielle du Jura bernois", das für den welschen

Kantonsteil bestimmte bernische Amtsblatt, wo sorgfältig Gegenrecht
gehalten wird und deutschsprachige Orte durchwegs französisch benannt

sind: Berne, Berthoud, Soleure usw. So halten es auch die Kantone

Waadt, Neuenburg und Gens; sie kennen nur Biege für Msp, Brougg
für Brugg usw. Im zweisprachigen Kanton Fryburg * heißt ein und

derselbe deutschsprachige Ort in deutschen Mitteilungen Düdingen, in
französischen Guin. Das deutschbernische Amtsblatt nimmt es nicht ein-

mal immer so genau; es schreibt Tramelan - dessous und nicht Unter-

tramlingen, ja sogar Lauson für das entschieden deutschsprachige Laufen
und Rosières für das ebenso deutsche Welschenrohr. Ebenso bringt das

„Bulletin des Eidg. Gesundheitsamtes" zu welschen Orten ausnahms-
los französische Namen, für Kerzers aber Chiètres und für Turtmann
Tonrtemagne, für Brig Brigue. Es ist eben so, wie Ernst Schürch in
seinen „Sprachpolitischen Erinnerungen" feststellt: „Dem Deutschen über-

legen ist das Französische im Festhalten der eigenen Bezeichnungen des

andern Sprachgebietes." Er selbst braucht noch Bivis und erzählt, wie

sein Bater über Pfauen, Wifflisburg, Peterlingen und Milden nach

Losanen und Bivis gezogen sei. Als in Gampelen im Seeland Regie-

rungsrat Scheurer (der Bater des Bundesrates) gestorben war, mußte

sich die „Gazette de Lausanne" von Prof. Philippe Godet rüffeln
lassen, weil sie von Gampelen gesprochen und nicht von Champion, so

heiße es französisch. Der Sprachgrenze entlang und wo amtlicher und

persönlicher Verkehr stattfindet, erhalten sich die einheimischen Namen

für fremdsprachige Orte natürlich länger.**
Gewiß können nicht alle deutschen Namen, die einmal gebräuchlich

waren und dann in Vergessenheit gerieten, wieder eingeführt werden;

Neuß und Morse für Nyon und Morges sind wohl ausgestorben; aber

Namen, die nach lebendig sind, sollte man noch brauchen dürfen, ohne

dafür der Respektlosigkeit und Unduldsamkeit geziehen zu werden. Und

wenn die deutsche Ausgabe des bernischen Amtsblattes Pruntrut schreibt,

* Zu der Erwiderung stand natürlich „Freiburg".
Bon der „N.-Z." ausgelassen: Und wie halten es die welschen Zeitungen?

Der „Qourrisr 6s Lerne" ist auch „orgsne" des „Llub romsnci 6s Idoune" und

des „Lsrcle romsnä 6s Vsrtdc>u6". Ist das auch „respektlos"?
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fo kann her ,,3mpartial" con £a ©ßaupbe=3mnbs fidler fein, baß ber

3ioilftanbsbeamte feines Ortes nießt fcfjreibt Solotßurn, fonbern Soleure.
Sollte er fid) nidjt bagegen raeßren, roenn er „unparfeiifcß" fein mill?

Sarin ßat -u- oöllig red)t: „Sas Srangöfifcße ift fo gut eine£anbes=
fpraeße roie bas Seutfcße." îlber ift bas Seutfcße nid)t aud) fo gut eine

£anbesf.prad)e roie bas Srangöfifcße? * 2t. St.
Soroeit ltnfere ©rroiberung in ber ,,9îational»3eitung."
Slngeficßts ber 9Hög(icßkeit, baß man an amtlidjer Stelle ben 2DeI=

fd)en in biefer fdjeinbar unroidjtigen Sacße gur Berußigung oielleicßt
entgegenkommen mürbe, l)aben mir bann größtenteils in bemfelben
Wortlaute eine ©ingabe an bie bernifeße Staatshanglei gerichtet unb fie
bringenb erfueßt, an bem guten aiten Braucße feftgußalten. Ser in ber

„9Î.-3." erfd)ienenen ©rroiberung Ijaben mir nod) beigefügt:

„Sollte man im Ronton Bern je bagu kommen, im amtlidjen ©e=

braud) für tnelfd)e Orte bie frangöfifeßen 9tamen oorgufeßreiben, fo märe
bas red)tlid) nur benkbar, rcenn ©egenreeßt gehalten unb ben roelfd)en
Beamten uorgefeßrieben mürbe, für beutfeßfpraeßige Orte bie beutfeßen
9tamen gu oerroenben. ©s ift aber feßroer beitkbar, baß fid) ein roelfcßer
Beamter je entfeßließen könnte, „Sßun" unb „Burgborf" gu feßreiben,
unb roenn man ißn bagu anhalten roollte, mürbe bas fießer als „®er=
manifierungsuerfud)" bekämpft."

Unb nun marten mir ab.

B3ie mir oerneßmen, tjat bie ,,9Î.=3." erfreuließerroeife nocl) anbere

©ntgegnungen erßatten, aber nießt oeröffentließen können. Saß fie aud)
3uftimmung erfahren ßat, baran ift natürlid) nidjt gu groeifeln. 3m
„Oltner Sagblatt" oom 20. Segember ift ein längerer Sluffaß erfeßienen,
ber jenem -u- groar guftimmt, aber anberfeits bod) baran erinnert, baß
unfere beutfeßfeßroeigerifeßen Borfaßren ißre fpracßlidje ©igenart ftärker
betonten, als mir es ßeute gu tun pflegen, ©r fcßließt nad) einem freubigen
Bekenntnis gur SJießrfpracßigkeit ber Scßroeig: „Slber bas foil nkßt
ßeißen, baß mir unfere beutfeße ©igenart gugunften ber anbern Sprarßen
aufgeben muffen. 3a, mir roollen mit bem ©itrfenber ber „DTational®
3eitung" Solerang, aber Solerang ßiiben unb briiben, ®!eicßbered)tigung
beiberfeits."

* Ülustaffiing : Unb roer tjat nun efgentücl) „öl ins 3tuerd)en gegoffen"
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so kann der „Impartial" von La Chaux-de-Fonds sicher seil,, daß der

Zivilstandsbeamte seines Ortes nicht schreibt Solothurn, sondern Soleure.
Sollte er sich nicht dagegen wehren, wenn er „unparteiisch" sein will?

Darin hat -u- völlig recht: „Das Französische ist so gnt eine Landes-
spräche wie das Deutsche." Aber ist das Deutsche nicht auch so gut eine

Landessprache wie das Französische? * A. St.
Soweit unsere Erwiderung in der „National-Zeitung."
Angesichts der Möglichkeit, daß man an amtlicher Stelle den Wel-

schen in dieser scheinbar unwichtigen Sache zur Beruhigung vielleicht
entgegenkommen würde, haben wir dann größtenteils in demselben
Wortlaute eine Eingabe an die bernische Staatskanzlei gerichtet und sie

dringend ersucht, an dem guten alten Brauche festzuhalten. Der in der

„N.-Z." erschienenen Erwiderung haben mir noch beigefügt:

„Sollte man im Kanton Bern je dazu kommen, im amtlichen Ge-
brauch für welsche Orte die französischen Namen vorzuschreiben, so wäre
das rechtlich nur denkbar, wenn Gegen recht gehalten und den welschen
Beamten vorgeschrieben würde, für deutschsprachige Orte die deutschen
Namen zu verwenden. Es ist aber schwer denkbar, daß sich ein welscher
Beamter je entschließen könnte, „Thun" und „Burgdorf" zu schreiben,
und wenn man ihn dazu anhalten wollte, würde das sicher als „Ger-
manisierungsversuch" bekämpft."

Und nun warten wir ab.

Wie wir vernehmen, hat die „N.-Z." erfreulicherweise noch andere

Entgegnungen erhalten, aber nicht veröffentlichen können. Daß sie auch

Zustimmung erfahren hat, daran ist natürlich nicht zu zweifeln. Im
„Oltner Tagblatt" vom 20. Dezember ist ein längerer Aufsatz erschienen,
der jenem -u- zwar zustimmt, aber anderseits doch daran erinnert, daß
unsere deutschschweizerischen Borfahren ihre sprachliche Eigenart stärker
betonten, als wir es heute zu tun pflegen. Er schließt nach einem freudigen
Bekenntnis zur Mehrsprachigkeit der Schweiz: „Aber das soll nicht
heißen, daß wir unsere deutsche Eigenart zugunsten der andern Sprachen
aufgeben müssen. Ja, wir wollen mit dem Einsender der „National-
Zeitung" Toleranz, aber Toleranz hüben und drüben, Gleichberechtigung
beiderseits."

* Auslassung: Und wer hat nun eigentlich „Öl ins Feuerchen gegossen"?

11


	Respektlosigkeit?

